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kompetente berufsrechtliche Beratung

Insgesamt große Resonanz

schon seit Jahren ist festzustellen: Die Ärztekammer Westfalen-lippe wird in erheblichem Umfang 
in berufsbezogenen fragen - nicht zuletzt in berufsrechtlichen fragestellungen — um rat gebe-
ten. Diese entwicklung hat sich im Jahre 2012 fortgesetzt. Die den anfragen zugrunde liegenden 
sachverhalte stellen sich in der regel als höchst komplex und differenziert dar. Die große, ständig 
steigende zahl der anfragen beweist die hohe akzeptanz der Beratungstätigkeit. 

Vielfältige Informationen im Internet

erfreulich war die erneut starke nutzung des internetangebotes der kammer (www.aekwl.de). 
auch und gerade das ressort recht hat im Jahr 2012 wieder eine fülle wichtiger informationen 
für den arzt ins internet eingestellt und den Beratungsservice auf diese Weise weiter ausgebaut. 

Erweiterte Niederlassungs- und Kooperationsmöglichkeiten

Bemerkenswert war nicht nur die zahl derjenigen, die sich nach den möglichkeiten und Voraus-
setzungen für eine rein privatärztliche tätigkeit (niederlassung bzw. auch – nach § 30 Gewerbe-
ordnung zu konzessionierende – privatklinik) erkundigten. erwartet groß war erneut die nachfrage 
nach den berufs- wie vertragsarztrechtlich zulässigen erweiterten niederlassungs- und koopera-
tionsmöglichkeiten. 

Viele anfragende interessierten sich für die möglichkeit, (bis zu zwei) „filialen“ betreiben zu 
können sowie für die überörtliche Gemeinschaftspraxis. auch die kooperation für nur ganz be-
stimmte teile des leistungsspektrums (systematisch organisiert und auf Dauer angelegt) z. B. in 
form von „teil-Berufsausübungsgemeinschaften“ („teil-Gemeinschaftspraxen“) wurde von vielen 
kolleginnen und kollegen angefragt. Der Vorstand weist in diesem zusammenhang ausdrücklich 
auf folgendes hin: es stellt keine „teil-Berufsausübungsgemeinschaft“ dar, wenn die kooperation 
darin bestehen sollte, sich wechselseitig oder auch nur einseitig patienten zuzuweisen und sich 
das gemeinsame tun auf die teilung des Honorars beschränken würde. Derartiges ist nicht nur 
keine „teil-Berufsausübungsgemeinschaft“. Dem steht überdies unverändert das Verbot der zuwei-
sung gegen entgelt (§ 31 Berufsordnung) entgegen. Die informationsbroschüre der kammer hier-
zu („niederlassung und berufliche kooperation – neue möglichkeiten“) wurde stark nachgefragt, 
nicht nur von kolleginnen und kollegen, sondern auch von den rechts- und steuerberatenden 
Berufen. 

Vor dem Hintergrund steigender kosten im Gesundheitswesen erkundigten sich kolleginnen und 
kollegen auch nach denkbaren kooperationsmodellen mit „nichtärzten“. Die Beteiligung „Dritter“ 
und damit solcher Berufsgruppen/personen, die keine medizinische oder heilberufliche tätigkeit 
ausüben, ist nicht unproblematisch und löste deshalb informations- und Beratungsbedarf aus. 
 
Großes interesse bestand daneben erneut an informationen über die möglichkeiten der koopera-
tion mit krankenhäusern z. B. durch eine niederlassung im/am krankenhaus bzw. auch nur durch 
nutzung von Geräten. auch das thema „Honorararzt“ und die damit verbundenen vielfältigen 
fragestellungen spielten eine große rolle. 

reges interesse bestand an informationen betriebswirtschaftlicher art, z. B. zu notwendigen 
Umstrukturierungen als folge rückläufiger patienten- und Umsatzzahlen oder zur nutzung von 
syner gieeffekten bei kooperationen. in einzelfällen waren sogar insolvenzen bzw. Wege zu deren 
abwendung thema. 
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Praxisübergabe-, („Job-Sharing“)Gemeinschaftspraxis- 
und Anstellungsverträge etc.

Bei der Beratung von praxisübergebern/-übernehmern spielte verständlicherweise die praxiswert-
berechnung (insbesondere des „Goodwill“) eine große rolle. natürlich kommt es auch dabei im-
mer auf den einzelfall an. Dennoch orientiert man sich in der regel an den hierzu existierenden 
Hinweisen und empfehlungen des Vorstandes der Bundesärztekammer. Die vor vier Jahren über-
arbeitete neufassung („Deutsches Ärzteblatt“ 2008, s. 2778 f.) hat den reinen Bezug zum Umsatz 
aufgegeben. an dessen stelle ist eine in die zukunft gerichtete, ertragswertorientierte methode 
getreten, die die kosten mit berücksichtigt. 

Beratungsbedarf bestand daneben zu den modalitäten und auswirkungen des nach § 103 abs. 4 
sGB V unverändert einzuhaltenden auswahlverfahrens bei einer praxisübergabe in einem über-
versorgten und damit gesperrten Gebiet. auch die möglichkeiten und Grenzen von konkurrenz-
schutzklauseln in praxisübergabe-, assistenten- oder Gemeinschaftspraxisverträgen wurden stark 
nachgefragt. auffällig war die zahl derjenigen, die vorwiegend in ländlichen Bereichen keinen 
nachfolger für die praxis fanden und deshalb vor offenen fragen (z. B. aufbewahrung der pa-
tientenkartei, Beendigung der arbeitsverhältnisse mit den mitarbeiterinnen) standen. Häufiger 
als je zuvor wandten sich kolleginnen und kollegen, die eine Gemeinschaftspraxis gründen bzw. 
erweitern wollten, an die Ärztekammer, vielfach angestoßen durch die möglichkeit der koopera-
tion unter „Job-sharing“-Bedingungen selbst in gesperrten Gebieten. aber auch das (drohende) 
scheitern von Gemeinschaftspraxen war Gegenstand umfangreicher Beratungsgespräche. Über 
die möglichkeiten einer kooperation in form einer „partnerschaft“ nach dem partnerschaftsge-
sellschaftsgesetz wollten kolleginnen und kollegen nicht mehr so häufig wie in den Vorjahren 
beraten werden.

nennenswert waren demgegenüber unverändert fragen zur zusammenarbeit/kooperation inner-
halb von Gemeinschaftspraxen („Job-sharing“) und von („Job-sharing“)anstellungsverhältnissen 
unter erleichterten Bedingungen. rege nachfrage herrschte auch nach den für eine kooperation 
mit nichtärzten (z. B. krankengymnast, Hebamme) bestehenden möglichkeiten. Hierfür steht ne-
ben der partnerschaftsgesellschaft die konstruktion der „praxisgemeinschaft“ (mit einem gemein-
samen eingang und gemeinsamer Organisation des empfangsbereichs) als Organisationsgemein-
schaft zur Verfügung. allerdings müssen die Beteiligten darauf achten, dass die räumliche und 
funktionale trennung der jeweiligen Berufsausübung sichergestellt ist.

Arzt und gesellschaftsrechtliche Beteiligung – „Zweites Standbein“ 

Groß war z. B. die nachfrage nach den möglichkeiten und Grenzen von (wirtschaftlich u. U. inter-
essanten) aktivitäten außerhalb/neben der eigentlichen ärztlichen tätigkeit. Derartige aktivitäten 
wie z. B. die gesellschaftsrechtliche Beteiligung an einem ambulanten pflegedienst oder das Be-
treiben eines selbstständigen Gewerbes (u. a. „kosmetik-institut“ „Beauty-Center“, „Vital-shop“) 
sind zwar berufsrechtlich nicht per se unzulässig. es sind jedoch bei der praktischen Umsetzung 
im einzelfall spezielle Gesichtspunkte zu beachten, die schon den anschein einer unzulässigen 
Verquickung zwischen der ärztlichen tätigkeit und dem außerberuflichen engagement erst gar 
nicht entstehen lassen. im idealfall sollte beim Betreiben eines Gewerbes der genannten art auf 
eine räumliche, organisatorische und steuerliche trennung geachtet werden. allerdings hat es der 
Bundesgerichtshof in einer Grundsatzentscheidung vom 29.05.2008 (az: 1 zr 75/05) anders als 
noch die Vorinstanzen für berufsrechtskonform und zulässig gehalten, wenn z. B. der Verkauf von 
Gesundheitsprodukten (nahrungsergänzungsmittel etc.) vom eigentlichen praxisbetrieb getrennt 
erst nach ende der sprechstunde und damit außerhalb der sprechstundenzeiten erfolgt. zu recht 
stellt auch die rechtsprechung immer wieder heraus, dass der Heilauftrag des arztes von merkan-
tilen Gesichtspunkten zu trennen ist und getrennt bleiben muss. Dies schließt unternehmerisches 
Denken des arztes und die notwendigkeit hierzu nicht aus.
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Ganz grundsätzlich gilt: Dem arzt ist es nicht verboten, sich an einem Unternehmen „Dritter“ 
gesellschaftsrechtlich zu beteiligen. auch gegen die Beteiligung an einer kapitalgesellschaft ist 
im prinzip nichts einzuwenden. mit dem Berufsrecht unvereinbar ist allerdings ein mit der Gesell-
schafterstellung korrespondierendes (Verordnungs-)Verhalten des arztes. man wird heute nicht 
mehr sagen können, dass eine durch die — lediglich dem Gesellschaftsanteil entsprechende — 
Beteiligung erzielte teilhabe am Gesamtgewinn einer Gesellschaft ohne Weiteres rechtlich unbe-
denklich ist. Vielmehr ist nicht nur durch die neuregelung in § 128 abs. 2 satz 3 und abs. 5 sGB V  
für den Vertragsarzt klargestellt, sondern auch berufsrechtlich klar, dass auch einkünfte aus sol-
chen Beteiligungen unzulässige zuwendungen sind, deren Höhe durch das Verordnungs- oder 
zuweisungsverhalten von Ärzten selbst maßgeblich beeinflusst werden kann. anknüpfungspunkt 
ist nämlich bereits die potenzielle Gefahr bzw. möglichkeit der Beeinflussung der einkünfte aus 
solchen Beteiligungen. mit Urteil vom 13.01.2011 (az.: 1 zr 111/08) hat der Bundesgerichtshof 
klargestellt, dass auch „mittelbare Beteiligungen“ – insbesondere allgemeine Gewinnausschüt-
tungen nach den Gesellschaftsanteilen – „Vorteile“ im sinne des § 31 Berufsordnung sein kön-
nen. Dies ist dann nicht der fall, wenn „bei objektiver Betrachtung ein spürbarer einfluss der 
patientenzuführung des einzelnen arztes auf seinen ertrag aus der Beteiligung ausgeschlossen 
erscheint.“ Ob dies der fall ist, hängt grundsätzlich vom Gesamtumsatz des Unternehmens, dem 
anteil der Verweisungen des arztes an das Unternehmen und der Höhe seiner Beteiligung ab. Die 
Unzulässigkeit der Beteiligung kann sich auch schon aus der Gesamthöhe der dem arzt aus ihr 
zufließenden Vorteile ergeben, sofern dies in spürbarer Weise von seinem eigenen Verweisungs-
verhalten beeinflusst wird. 

Individuelle Gesundheitsleistungen („IGeL“)

Wie schon im Vorjahr wurden auch 2012 die möglichkeiten und Grenzen privatärztlicher liquida-
tion bei gesetzlich krankenversicherten patienten (u. a. „iGel“-leistungen) häufig erfragt. als hilf-
reich haben sich dabei unverändert die ausgewogenen Beschlüsse des 109. Deutschen Ärztetages 
2006 und die darin vor allem mit Blick auf das ärztliche Berufsrecht niedergelegten Grundsätze 
„zum Umgang mit individuellen Gesundheitsleistungen“ erwiesen. Die auf dieser Grundlage im 
Berichtszeitraum von Bundesärztekammer und kassenärztlicher Bundesvereinigung erarbeitete 
und gemeinsam aufgelegte neue Broschüre (ratgeber: „selbst zahlen?“) fand in Westfalen-lippe 
reißenden absatz. 

Chefarztverträge - Mitarbeiterbeteiligung 

Weiterhin hoch war die zahl der Beratungen von kolleginnen und kollegen im zusammenhang mit 
dem abschluss von Chefarzt(dienst)verträgen. trotz der sicher berechtigten kritik an teilen des 
muster-Chefarztvertrages der Deutschen krankenhausgesellschaft (8. geänderte auflage, 2007) 
muss man feststellen, dass die auf der Grundlage dieses musters heutzutage fast überall gemach-
ten Vertragsangebote mittlerweile von vielen kolleginnen und kollegen akzeptiert werden. 

allerdings gab es im Berichtszeitraum berechtigte Diskussionen über einen im mustervertrag der 
DkG bislang noch enthaltenen variablen Vergütungsbestandteil („erfolgsabhängige Bonuszah-
lung“). in diesem zusammenhang konnte kammerseits das schon seit 2007 existierende, von den 
Berufsordnungsgremien der Bundesärztekammer beschlossene papier [„Wahrung der ärztlichen 
Unabhängigkeit - Umgang mit der Ökonomisierung des Gesundheitswesens; Hinweise und erläu-
terungen“ („Deutsches Ärzteblatt“ 2007, s. 1607 ff.)] eingebracht werden. Darin ist im einzelnen 
abgehandelt, inwieweit finanzielle anreize im rahmen von Vergütungsregelungen in Chefarzt-
verträgen zulässig bzw. unzulässig sind. kurz gefasst: zulässig und auch sogar begrüßenswert 
sind Bonuszahlungen, die nicht an das erreichen von ökonomischen, sondern von leistungsbezo-
genen zielen im ärztlich-medizinischen Bereich anknüpfen. so kann eine Bonuszahlung in nicht 
zu beanstandender Weise vor allem an medizinisch-qualitativen kriterien (z. B. einführung von 
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Qualitätskennzahlen bzw. patientensicherheitssystemen, aufgaben der aus- und Weiterbildung/
mitarbeiterzufriedenheit etc.) ausgerichtet werden. 

im krankenhausbereich standen daneben erneut fragen der in § 29 abs. 3 Berufsordnung prinzipi-
ell abgesicherten mitarbeiterbeteiligung im Vordergrund. Dabei musste vielfach mit Blick auf das 
an den krankenhausträger abgegebene liquidationsrecht und die stattdessen vereinbarte „Betei-
ligungsvergütung“ festgestellt werden, dass sich in den konkreten fällen eine Verpflichtung zur 
mitarbeiterbeteiligung nicht mehr konstruieren ließ, jedenfalls nicht aus der früheren fassung 
der Berufsordnung unmittelbar. Jedem Chefarzt ohne liquidationsrecht aber mit „Beteiligungs-
vergütung“ ist dringend zu raten, durch eindeutige absprachen mit dem krankenhausträger die 
Beteiligung seiner mitarbeiter an den einnahmen aus privater stationärer tätigkeit sicherzustellen. 
Derjenige, der so verfährt, würde auf diese Weise den im Jahr 2011 geänderten Vorgaben der Be-
rufsordnung (vgl. § 29 abs. 3 neu) genügen. 

auch das „Gesetz über befristete arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung“ löste wie in 
den Vorjahren viele anfragen aus. Hierzu gehörten insbesondere fragen nach der zulässigkeit des 
Umfangs der Befristung sowie die auswirkungen des mutterschutzes und der elternzeit auf die 
Vertragsbefristung. 

Arzt und Industrie 

auffällig, aber mit Blick auf die durch die richtungsweisende entscheidung des Großen strafsenats 
des Bundesgerichtshofs vom 29.03.2012 (az: Gsst 2/11 – „Vertragsarzt ist kein amtsträger und 
auch kein Beauftragter der krankenkassen“) ausgelöste Diskussion über Verschärfungen des straf-
rechts (Vorteilsannahme, Bestechlichkeit etc.) verständlich war der zunehmende Beratungsbedarf 
zu den auch berufsrechtlichen implikationen einer wie auch immer gearteten zusammenarbeit mit 
der industrie (z. B. „fortbildungs-sponsoring“). 

man kann nicht oft genug wiederholen: Die annahme von sponsorengeldern zur Durchführung 
von Veranstaltungen ist ausschließlich für die finanzierung des wissenschaftlichen programms 
ärztlicher Veranstaltungen und nur in angemessenem Umfang erlaubt. ein sponsor darf keinen 
einfluss auf inhalt und form der von ihm unterstützen fortbildungsveranstaltung haben und muss 
als sponsor kenntlich gemacht werden. Gelder/Beiträge für begleitende Unterhaltungsprogramme 
dürfen nicht angenommen werden. auch dies scheint nicht überall bekannt zu sein: Das spon-
soring, dessen Bedingungen und Umfang sind nicht nur bei der ankündigung der Veranstaltung, 
sondern auch bei der Veranstaltung selbst offenzulegen (§ 32 abs. 3 Berufsordnung). 

Wer es bisher noch nicht wusste, muss sich sagen lassen: eine wie auch immer geartete finanzielle 
Unterstützung von z. B. Dienstjubiläumsfeiern, Betriebsausflügen, Weihnachts- und Geburtstags-
feiern oder das ausrichten eines „tags der offenen tür“ durch die (pharmazeutische) industrie ist 
unzulässig. 

nicht unzulässig ist es nach wie vor, für die teilnahme an wissenschaftlichen oder berufsbe-
zogenen fortbildungsveranstaltungen von Herstellern von arznei-, Heil- und Hilfsmitteln sowie 
von medizinprodukten „geldwerte Vorteile“ anzunehmen, wenn deren Höhe angemessen ist. Der 
Vorteil ist unangemessen, wenn er über die notwendigen reisekosten und tagungsgebühren hin-
ausgeht (§ 32 abs. 2 Berufsordnung). Dies bedeutet: zulässig ist es z. B., wenn ein Bahnticket oder 
ein flugticket (economy-Class) übernommen wird. auch die erstattung sonstiger reisekosten (z. 
B. öffentliche Verkehrsmittel, taxifahrten) ist erlaubt. Die erstattung von Übernachtungskosten ist 
auf die für die teilnahme an der Veranstaltung notwendigen kosten (kein „luxushotel“) begrenzt. 
kosten für „Verlängerungstage“ dürfen ebenso wenig angenommen werden wie reisekosten für 
Begleitpersonen. teilnahmegebühren darf man sich bezahlen bzw. erstatten lassen. 
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Umgang mit der Ökonomisierung des Gesundheitswesens 
— „Zuweiserentgelte“

erneut war es notwendig, sich auch außerhalb der vorstehend bereits beschriebenen Chefarzt-
vertragsproblematik mit der frage der berufsrechtlichen (Un-)zulässigkeit von Bonusregelungen, 
motivations- und einweisungspauschalen zu befassen, deren gemeinsames merkmal es ist, Ärz-
ten finanzielle anreize für ein bestimmtes Behandlungs- oder Verordnungsverhalten zu bieten. 
Die hierzu 2007 von den Berufsordnungsgremien der Bundesärztekammer beschlossene papier 
[(„Wahrung der ärztlichen Unabhängigkeit – Umgang mit der Ökonomisierung des Gesundheits-
wesens; Hinweise und erläuterungen, („Deutsches Ärzteblatt“ 2007, s. 1607 ff.)] wurde auch im 
Berichtszeitraum diesbezüglich um rat bittenden kolleginnen und kollegen in einer Vielzahl von 
fällen für deren entscheidung zur Verfügung gestellt. sie betonen die Bedeutung der ärztlichen 
Unabhängigkeit für eine allein am Wohl und den interessen der patienten ausgerichtete Behand-
lung. andererseits akzeptieren sie zu recht, dass unter den gegenwärtigen finanziellen rahmen-
bedingungen insbesondere in der GkV auch ein wirtschaftliches Verhalten des arztes erforderlich 
ist, um die leistungsfähigkeit, den Umfang und die Qualität der medizinischen Versorgung auf 
Dauer auf dem derzeit hohen niveau zu erhalten. Dieses ziel verfolgende finanzielle anreize kön-
nen durchaus zulässig sein. natürlich kommt es auf den einzelfall an. 

nicht so häufig wie zu Jahresbeginn vermutet war die Ärztekammer mit der Beurteilung von 
kooperationsverträgen zwischen krankenhausträgern und niedergelassenen kolleginnen und kol-
legen befasst, die deren Beauftragung zur Durchführung prä- und poststationärer leistungen zum 
inhalt hatten bzw. in denen krankenhäuser Vertragsärzten für die Durchführung solcher leistun-
gen ein entgelt angeboten hatten. sofern diese Verträge berufsrechtlichen Bedenken begegneten 
– insbesondere mit Blick auf das Verbot der zuweisung gegen entgelt (§ 31 Berufsordnung) – wur-
de den kolleginnen und kollegen dringend davon abgeraten, die angebote anzunehmen. 

in diesem zusammenhang ist noch immer das aufsehen erregende und in der sache eindeutige Ur-
teil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 01.09.2009 hervorzuheben. Danach ist die an patienten 
gegebene empfehlung eines arztes für ein bestimmtes krankenhaus, die auch darauf beruht, dass 
ihm – dem arzt – ein Vorteil zufließt, mit dem Grundsatz einer allein nach ärztlichen Gesichts-
punkten zu treffenden entscheidung nicht zu vereinbaren. Das OlG Düsseldorf hat klargestellt, 
dass der Berufsrechts- bzw. Wettbewerbswidrigkeit eines Vertrages über die „sektorenübergrei-
fende Versorgung“ nicht entgegengehalten werden kann, dass der niedergelassene kollege bei der 
empfehlung des krankenhauses nicht von vornherein sicher damit rechnen kann, mit der Durch-
führung von prä- und poststationären leistungen auch tatsächlich beauftragt zu werden. Das OlG 
Düsseldorf lässt vielmehr bereits die realistische möglichkeit der Beauftragung genügen, um einen 
rechtsverstoß anzunehmen. Jeder kollege ist deshalb gut beraten, darauf zu achten, dass (s)eine 
Beauftragung mit prä- und poststationären leistungen vollständig von einer auf die einweisung 
in das krankenhaus abzielenden empfehlung entkoppelt wird. auch ist darauf zu achten, dass es 
sich nicht um leistungen handelt, die man als niedergelassener Vertragsarzt nicht auch erbringen 
müsste und mit der kassenärztlichen Vereinigung abrechnen könnte. es ist völlig klar: kooperatio-
nen zwischen krankenhäusern und niedergelassenen kolleginnen und kollegen, die das ziel haben, 
aus monetären Gründen patientenströme zu lenken, dürfen nicht gegründet werden. 

Regelungen für die Zusammenarbeit mit 
Heil- und Hilfsmittelerbringern — § 128 SGB V

seit 01.04.2009 gibt es in § 128 sGB V gesetzliche Bestimmungen für die zusammenarbeit ins-
besondere mit Hilfsmittelerbringern. Die Verbotsregelungen, die sich nicht nur auf die jetzt unzu-
lässige abgabe von Hilfsmitteln aus bei Ärzten unterhaltenen Depots – ausnahme „notfalldepot 
– beschränken, sind auf die arzneimittelversorgung ausgedehnt worden. Die neuerungen lösten 
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bei den insoweit betroffenen vertragsärztlich tätigen kolleginnen und kollegen erheblichen Be-
ratungsbedarf aus. eine reihe von z. B. mit sanitätshäusern abgeschlossenen bzw. mit diesen 
beabsichtigten Verträgen stand auf dem prüfstand. es ist klar: Durch die neufassung des Gesetzes 
sollen ganz generell die – so die Gesetzesbegründung – „ungerechtfertigten Wettbewerbsvortei-
le“ unterbunden werden, die ein Hilfsmittelerbringer durch das Unterhalten eines Depots in der 
Vertragsarztpraxis erhält. Dies bedeutet: auch Vereinbarungen zwischen Vertragsärzten und Hilfs-
mittelerbringern über das abhalten von sprechstunden des Hilfsmittelerbringers in der praxis sind 
vom Willen des Gesetzgebers nicht mehr gedeckt. Dies gilt auch für Vereinbarungen über die Ver-
mietung von praxisräumen zur abgabe von (verordneten) Hilfsmitteln bzw. für die Beratung von 
gesetzlich krankenversicherten patienten bei der anpassung und dem Gebrauch von Hilfsmitteln. 

Möglichkeiten und Grenzen der Delegation ärztlicher Leistungen

Die persönliche leistungserbringung ist eines der wesentlichen merkmale der freiberuflichen tä-
tigkeit. sie prägt wie kein anderes merkmal das Berufsbild des arztes und steht dafür, dass der arzt 
seine leistungen auf der Grundlage einer besonderen Vertrauensbeziehung erbringt. persönliche 
leistungserbringung bedeutet nicht, dass der arzt jede leistung höchstpersönlich erbringen muss. 
sie erfordert vom arzt aber immer, dass er bei inanspruchnahme nichtärztlicher oder ärztlicher 
mitarbeiter zur erbringung eigener beruflicher leistungen leitend und eigenverantwortlich tätig 
wird. Der arzt kann daher, anders als der gewerbliche Unternehmer, den leistungsumfang seiner 
praxis durch anstellung von mitarbeitern nicht beliebig vermehren. Dennoch: in einigen sach-
verhaltskonstellationen und unter bestimmten Voraussetzungen können und dürfen leistungen 
durchaus in zulässiger Weise delegiert werden. Dies gilt sowohl für den ambulanten wie für den 
stationären Bereich. Die hierzu existierenden Grundsätze hat die Bundesärztekammer unter mit-
wirkung der Ärztekammer Westfalen-lippe erst vor einigen Jahren noch neu gefasst („Deutsches 
Ärzteblatt“, 2008, s. 2173 ff.). Vielen bei der Ärztekammer Westfalen-lippe auch im Berichtszeit-
raum wieder nach rat suchenden konnte unter Hinweis auf die Grundsätze der Bundesärztekam-
mer geholfen werden. 

„Arzt - Werbung - Öffentlichkeit“

Die große nachfrage nach den möglichkeiten und Grenzen einer zulässigen akquisition und in-
formation von/der patienten über Besonderheiten des eigenen leistungsspektrums hielt auch im 
Berichtszeitraum an. 

Die Berufsordnung hat dem arzt vor dem Hintergrund mehrerer entscheidungen des Bundesver-
fassungsgerichts im laufe der zeit neue und zusätzliche möglichkeiten der information eröffnet: 
nicht nur die nach der Weiterbildungsordnung erworbenen Bezeichnungen sowie die Qualifika-
tionen, die von einer Ärztekammer verliehen wurden (z. B. fortbildungszertifikate wie „ernäh-
rungsmedizin“) dürfen auf dem praxisschild, auf Briefbögen, in zeitungsanzeigen etc. angekündigt 
werden. auch nach „sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erworbene Qualifikationen“ und 
damit solche Qualifikationen, die sich in Genehmigungen der kassenärztlichen Vereinigung aus-
drücken (wie z. B. „schlafapnoe“ oder „arthroskopische leistungen“), sind ebenso ankündigungs-
fähig wie „bis zu drei“, als solche zu kennzeichnende tätigkeitsschwerpunkte. Die Größe des pra-
xisschildes ist schon lange nicht mehr eingeschränkt, die anzahl nicht mehr begrenzt. Gleiches gilt 
für zeitungsanzeigen, die im Übrigen nicht mehr nur aus ganz bestimmten anlässen erlaubt sind. 
für alle öffentlichkeitswirksamen aktivitäten von kolleginnen und kollegen gilt allerdings weiter-
hin, dass diese nicht anpreisend, nicht irreführend und nicht vergleichend sein dürfen (vgl. § 27 
Berufsordnung). Die informationsbroschüre „arzt - Werbung - Öffentlichkeit“ und die diversen 
publikationen des kammerjustiziars hierzu erfahren nach wie vor großen zuspruch nicht nur bei 
kolleginnen und kollegen, sondern auch bei krankenhausverwaltungen und Journalisten. 
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auch 2012 setzte sich bei niedergelassenen kolleginnen und kollegen der trend fort, der praxis 
einen möglichst prägnanten und werbewirksamen namen geben zu wollen. Besonders der Begriff 
„zentrum“ stand dabei im mittelpunkt des interesses. in der regel genügt eine so bezeichnete 
praxis nicht den Vorstellungen, die patienten bzw. potenzielle patienten mit dem Begriff „zent-
rum“ bei vernünftiger Betrachtungsweise verbinden. Die rechtsprechung der zivilgerichte hat(te) 
in der Vergangenheit deshalb auch zu recht auf die Größe und Bedeutung der so bezeichneten 
einrichtung abgestellt und die Bezeichnung „zentrum“ nur dann als nicht „irreführend“ und damit 
zulässig angesehen, wenn die praxis tatsächlich absolut gesehen eine beträchtliche Größe aufwies 
und ihr relativ betrachtet im Vergleich zu konkurrenten eine deutlich überragende Bedeutung 
zukam. Ungeachtet einer entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das 2005 in einem wenige 
sätze umfassenden „nichtannahmebeschluss“ festgestellt hatte, dass der Begriff des zentrums 
„im zusammenhang mit der Bezeichnung von Dienstleistungslokalitäten einen Bedeutungswandel 
erfahren“ hat, „der auch der Öffentlichkeit nicht verborgen geblieben sein kann“, hat der Bundes-
gerichtshof im Berichtszeitraum mit Urteil vom 18.01.2012 (az: i zr 104/10) in bemerkenswerter 
Deutlichkeit – jetzt in einem „krankenhausfall“ – die frühere auffassung verschiedener zivilge-
richte bestätigt: Der Begriff „zentrum“ weist auf die besondere Bedeutung und Größe eines „Un-
ternehmens“ hin. er unterliegt – so der BGH – keinem Bedeutungswandel wie der Begriff „Center“. 

nicht unerwähnt bleiben sollen die im Berichtszeitraum in kraft getretenen Veränderungen des 
Heilmittelwerberechts. Bisher war es unzulässig, mit „Gutachten, zeugnissen, wissenschaftlichen 
oder fachlichen Veröffentlichungen“ zu werben. Dieses Verbot ist aufgehoben. auch die bisherige 
regelung, wonach die „bildliche Darstellung von personen in der Berufskleidung oder bei der aus-
übung der tätigkeit von angehörigen der Heilberufe“ unzulässig war, ist ersatzlos gestrichen. Die 
Werbung mit bildlichen Darstellungen von „krankheiten, leiden oder körperschäden“, die wegen 
ihrer suggestiven Wirkung auf den angesprochenen grundsätzlich unzulässig war, ist jetzt nur 
noch dann verboten, wenn dies in „missbräuchlicher, abstoßender oder irreführender Weise er-
folgt.“ Das Verbot von „Vorher-nachher-Bildern“ ist geblieben. insoweit heißt es jetzt explizit auch 
für operativ plastisch-chirurgische eingriffe, dass für diese nicht mit „vergleichenden Darstellun-
gen des körperzustandes oder des aussehens vor und nach dem eingriff geworben werden darf.“

Internet (Foren/Plattformen etc.) — „Social Media“

Häufig wurde die frage nach der zulässigkeit von internetforen gestellt, in denen patientinnen 
und patienten ihre meinung über die sie behandelnden Ärztinnen und Ärzte äußern (können). in 
diesen foren sind nicht immer nur positive, sondern manchmal auch negative kritiken zu lesen. 
meinungsäußerungen in internetforen sind prinzipiell erlaubt, und zwar auch dann, wenn sie für 
den betroffenen arzt unangenehm sind. tatsachenbehauptungen müssen der Wahrheit entspre-
chen. Beiträge dieser art im internet dürfen jedoch keine „schmähkritik“ beinhalten und nicht 
ehrverletzend sein. Dies hat der Bundesgerichtshof erstmals schon 2007 so entschieden und mit 
Urteil vom 25.10.2011 (az.: Vi zir 93/10) wiederholt. Betroffene kolleginnen und kollegen haben 
also einen anspruch darauf, dass ehrverletzende aussagen gelöscht werden. nicht unerwähnt 
bleiben soll ein Beschluss des landgerichts nürnberg vom 08.05.2012 (az.: 11 0 2608/12). Das 
Gericht hat per einstweiliger Verfügung den Betreiber eines arztbewertungsportals verpflichtet, 
das Verbreiten einer negativen Bewertung auf Verlangen des arztes zu unterlassen, da er sich von 
dem bewertenden patienten keinen nachweis für die negativbewertung hatte vorlegen lassen. 

auch im Berichtsjahr erhielten zahlreiche kolleginnen und kollegen wieder angebote, sich in ad-
ress- und/oder Onlineverzeichnisse eintragen zu lassen. solche dubiosen Offerten werden per fax 
und zunehmend auch per e-mail verschickt. suggeriert wird dabei, dass das fax oder die e-mail 
nur der Überprüfung oder korrektur eines bereits vorhandenen eintrags dient. eine bereits beste-
hende Geschäftsbeziehung wird vorgetäuscht. Die Ärztekammer hat auch im Berichtszeitraum 
kolleginnen und kollegen in fällen derartigen Offertenschwindels beraten und die angebote zur 
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wettbewerbsrechtlichen Überprüfung an den Deutschen schutzverband gegen Wirtschaftskrimi-
nalität e. V. weitergeleitet. Das problem für die kammerangehörigen besteht darin, dass sie als 
selbstständige den Vertrag mit den firmen nicht einfach widerrufen können, da sie als Unterneh-
mer und nicht als Verbraucher gelten und ihnen daher gesetzlich kein Widerrufsrecht zusteht. Den 
Betroffenen kann nur empfohlen werden, den Vertrag wegen arglistiger täuschung anzufechten 
und dann zunächst abzuwarten. 

Verstärkt wurden nicht nur von niedergelassenen kolleginnen und kollegen die aus berufsrecht-
licher sicht bestehenden möglichkeiten und Grenzen eines „auftritts“ bei z. B. „facebook“ nach-
gefragt. allen, die sich mit dem thema beschäftigen, scheint klar zu sein: soziale medien haben 
neben Vorteilen erhebliche, nicht zu unterschätzende risiken. Dies gilt für Ärzte und patienten 
gleichermaßen. als äußerst hilfreich sind in diesem zusammenhang die vom 115. Deutschen Ärz-
tetag 2012 beschlossenen „empfehlungen für den Umgang mit sozialen netzwerken“ zu bezeich-
nen. Jeder, der sich als arzt/Ärztin mit dem thema beschäftigt, muss wissen, dass auf die z. B. in 
„facebook“ enthaltenen bzw. dort eingestellten informationen nicht nur derjenige zugriff hat, 
der als patient über „facebook“ online korrespondiert. auch andere haben zugriff. man muss also 
unbedingt darauf achten und verhindern, dass im zusammenhang mit dem „auftritt“ bei z. B. 
„facebook“ informationen erscheinen und Daten lesbar sind, die der schweigepflicht unterliegen. 
Hinzu kommt: Die ärztliche Berufsordnung gibt in § 7 abs. 4 eindeutig vor, dass „individuelle ärzt-
liche Behandlung, insbesondere auch Beratung, weder ausschließlich brieflich noch in zeitungen, 
noch in zeitschriften noch ausschließlich über kommunikationsmedien oder Computerkommuni-
kationsnetze durchgeführt werden“ darf. auch diese berufsrechtliche Vorgabe setzt Überlegungen 
klare Grenzen. Ohnehin gilt: Bevor man auf sozialen internetplattformen aktiv wird, muss man 
sich über den schutz der privatsphäre auf den internetseiten sorgfältig informieren und die eigene 
internetpräsenz routinemäßig überprüfen. nicht ohne Grund enthält das vom 115. Deutschen Ärz-
tetag 2012 beschlossene papier die empfehlung, ein von einem evtl. vorhandenen privaten profil 
getrenntes, professionelles profil einzusetzen. 

eine besondere problematik ergab sich im Berichtszeitraum im zusammenhang mit „Online-Bera-
tungsangeboten“ (z. B. „www.vorsicht-operation.de“, „www.justanswer.de“). Die Grenzen des bei 
solchen angeboten berufsrechtlich zulässigen bzw. Unzulässigen sind nicht immer einfach zu 
ziehen. nicht immer liegt ein Verstoß gegen das bereits vorstehend zitierte „fernbehandlungs-
verbot“ (§ 7 abs. 4 BO) vor. so ist die reine Begutachtung eines erstbefundes auf Grundlage 
der vom internetnutzer/„patienten“ zugesandten medizinischen Unterlagen – als zweitmeinung 
bzw. zweitbegutachtung, d. h. ohne eigene bzw. erneute Untersuchung des „patienten“ – nicht 
zu beanstanden. etwas anderes gilt allerdings dann, wenn das „Online-angebot“ bzw. die damit 
verbundene leistung als individuelle Beratung zu bezeichnen ist. Der entsprechende leitsatz eines 
im Berichtszeitraum ergangenen Urteils des Ärztlichen Berufsgerichts niedersachsen (Urteil vom 
07.03.2012, az.: BG 6/11) lautet: „stellt ein nutzer eines internetforums eine speziell auf seinen 
Gesundheitszustand bezogene frage und beantwortet der ärztliche experte diese frage speziell 
bezogen auf den Gesundheitszustand des anfragenden, liegt eine in dieser form berufsrechtlich 
unzulässige individuelle ärztliche Beratung vor.“ 

nicht erfasst werden von dem „fernbehandlungsverbot“ sachliche, allgemein gehaltene medizi-
nische informationen für nutzer von print- und kommunikationsmedien, wie zeitschriften und 
zeitungen, telefon und telefax, e-mail, internet und andere netze. 

auch 2012 war die Ärztekammer wiederholt mit internetplattformen (wie z.B. „www.groupon.
de“) befasst, auf denen für ärztliche Behandlungen geworben und gleichzeitig ein rabatt für die 
jeweilige Behandlung in einer zum teil erheblichen Größenordnung ausgelobt wurde. Die ra-
battierung erfolgte dabei in der Weise, dass online durch den internetdienst rabattgutscheine 
verkauft wurden, die dann eingelöst werden konnten. nach § 12 abs. 1 Berufsordnung müssen 
Ärzte ein „angemessenes Honorar“ berechnen, wobei Grundlage der Berechnung die Gebühren-
ordnungen sind. mit diesen Vorgaben soll einerseits der patient vor ungerechtfertigten Honoraren 
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geschützt werden, andererseits soll aber ein mindesthonorar auch die gleichbleibende Qualität der 
ärztlichen leistung und ein auskömmliches einkommen sichern. rabatte oder pauschalpreise sind 
deshalb gerade nicht erlaubt, und daher berufswidrig. Die Ärztekammer ist in diesen fällen tätig 
geworden. Die Betroffenen wurden auf Unterlassung in anspruch genommen. 

Ärztliche Schweigepflicht – Datenschutz in der Arztpraxis

Wie schon in den Vorjahren gab es viele fragen zur schweigepflicht. Dabei ging es den ratsuchen-
den u. a. um eine antwort auf die frage, ob und inwieweit unterschiedlichsten stellen wie z. B. Be-
hörden, Gerichten, privaten krankenversicherungen sowie sozialversicherungsträgern, einschließ-
lich des medizinischen Dienstes der krankenversicherung, auskünfte zu erteilen sind. Unzählige 
anfragen betrafen die Umstellung von der schriftlichen auf die elektronische Dokumentation. Der 
Vorstand weist auch an dieser stelle noch einmal auf § 10 abs. 5 Berufsordnung hin. Danach be-
dürfen aufzeichnungen auf elektronischen Datenträgern oder anderen speichermedien besonde-
rer sicherungs- und schutzmaßnahmen, um deren Veränderung, Vernichtung oder unrechtmäßige 
Verwendung zu verhindern. Um eine beweissichere elektronische Dokumentation zu erreichen, 
muss das Dokument mit einer qualifizierten elektronischen signatur des arztes versehen werden, 
wenn man auf die herkömmliche schriftliche Dokumentation verzichten will.

auffallend häufig wurden aber auch zu den möglichkeiten bzw. Grenzen externer elektronischer 
kommunikation fragen gestellt. als besonders hilfreich haben sich die äußerst praxisnahen „emp-
fehlungen“ der Bundesärztekammer und der kassenärztlichen Bundesvereinigung „zur ärztlichen 
schweigepflicht, Datenschutz und Datenverarbeitung in der arztpraxis“ („Deutsches Ärzteblatt“, 
2008, s. 1027 ff.) erwiesen. nicht zuletzt deren „technische anlage“ enthält wichtige informatio-
nen. Die empfehlungen stehen zur Überarbeitung an.

Ärztliche Sterbebegleitung – Patientenverfügung

erheblichen Beratungsbedarf löste auch im Berichtszeitraum das 2009 vom Deutschen Bundes-
tag verabschiedete neue Betreuungsrecht aus. auch wenn damit die Diskussion um die frage 
der Verbindlichkeit von patientenverfügungen beendet und insoweit rechtssicherheit eingetreten 
ist, ergaben sich auch nach den ersten erfahrungen nachfragen im zusammenhang mit der Bin-
dungswirkung einer patientenverfügung, z. B. wenn das in der patientenverfügung beschriebene 
krankheitsbild nicht (zwangsläufig) zum tode führt. Die gesetzliche neuregelung hat insbesondere 
in Bezug auf Verfahrensfragen – nämlich hinsichtlich form, reichweite und gerichtlicher kontrolle 
– klärung gebracht. auch deshalb konnten kolleginnen und kollegen in einer Vielzahl von fällen 
– nicht nur in einzelgesprächen, sondern auch in informationsveranstaltungen, – kompetent und 
mit eindeutigen antworten beraten werden. Bei der Beratung konnte nach wie vor auf die sich 
unverändert als unverzichtbar erweisenden Handreichungen der Bundesärztekammer für Ärzte 
zum Umgang mit patientenverfügungen ebenso zurückgegriffen werden wie auf die eigene, im 
Berichtszeitraum erneut aktualisierte Broschüre der kammer („patientenverfügung und Vorsorge-
vollmacht – leitfaden für patienten und angehörige“ – stand: februar 2012). Diese fand auch in 
der Bevölkerung reißenden absatz und liegt nun in der 3. auflage vor. 

Patientenrechtegesetz

erst gegen Jahresende häuften sich im zusammenhang mit der die politischen Beratungen in 
Berlin und anderswo fast täglich begleitenden presseberichterstattung anfragen derjenigen kolle-
ginnen und kollegen, die in krankenhaus und praxis bereits mit ersten konkreten fragestellungen 
befasst waren. in der tat hatte der Deutsche Bundestag ende november 2012 nach kontroverser 
Debatte das lang angekündigte „Gesetz zur Verbesserung der rechte von patientinnen und pa-
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tienten“ beschlossen. in kraft getreten sind die im Bürgerlichen Gesetzbuch (§§ 630 a – 630 h) 
platzierten regelungen allerdings im Berichtszeitraum noch nicht. Grund hierfür war die noch 
ausstehende Beratung im Bundesrat. Die berechtigten fragen danach, ob das Gesetz wirklich neu-
es (was genau?) bringt und ob es z. B. noch mehr Bürokratie nach sich zieht, konnten deshalb noch 
nicht beantwortet werden, jedenfalls nicht abschließend oder gar verbindlich. 

ein Detail sei dennoch schon jetzt erwähnt: aus nachvollziehbaren Gründen erkundigten sich 
kolleginnen und kollegen besonders nach einer neuerung, die darauf hinausläuft, patientinnen 
und patienten über Behandlungsfehler (auch über eigene!) informieren zu müssen, wenn auch nur 
unter bestimmten Voraussetzungen. mit Änderungen an dem Wortlaut von § 630 c abs. 2 satz 
2 BGB: „sind für den Behandelnden Umstände erkennbar, die die annahme eines Behandlungs-
fehlers begründen, hat er den patienten über diese auf nachfrage oder zur abwendung gesund-
heitlicher Gefahren zu informieren“ durch den Bundesrat ist nicht zu rechnen. man kann damit 
sagen: nicht nur dann, wenn der patient ausdrücklich danach fragt, besteht demnächst diese 
pflicht. auch dann, wenn man selbst anhaltspunkte für einen Behandlungsfehler hat, muss der 
patient informiert werden. insoweit wird lediglich eine fachliche einschätzung (keine recherche!) 
und erst recht keine juristische Bewertung erwartet. Dennoch: man sollte es sich sehr genau 
überlegen, ob die „Umstände“ – seriös betrachtet – tatsächlich die annahme eines Behandlungs-
fehlers begründen. Damit keine missverständnisse aufkommen: es ist nicht unkollegial, wenn man 
Behandlungsfehler beim namen nennt. Wie so häufig macht auch in diesem zusammenhang der 
„ton die musik“. anders ausgedrückt: sachlich geäußerte kritik war auch nach der Berufsordnung 
nie verboten. Hieran ändert sich durch das patientenrechtegesetz nichts. Berufswidrig sind und 
bleiben „unsachliche kritik an der Behandlungsweise einer Ärztin oder arztes sowie herabsetzende 
personenbezogene Äußerungen“ (vgl. § 29 abs. 1 satz 3 Berufsordnung). 


